
Panik! Was bedeutet die Klausel im
Vertretungslehrervertrag?
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An einer staatlichen Schule mußt du in NRW während deiner 3-jährigen Probezeit zwei
Revisionen machen. Da kann im schlimmsten Fall deine Probezeit auf maximal 5 Jahre
verlängert werden bzw. deine Nichtbewährung festgestellt werden. Ich kenne keinen dem
letzteres passiert ist, aber die theoretische Möglichkeit gibt es. Bei einer abschließenden
Nichtbewährung würde man aus dem Dienst entlassen. Ggf. ist wohl auch eine Einstufung in
eine niedrige Laufbahn möglich.
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